Mustervereinbarung zur Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen

Zwischen der Unternehmens- oder Dienststellenleitung
– vertreten durch
____________
und
dem Betriebsrat/Personalrat oder der Mitarbeitervertretung
– vertreten durch den/die Vorsitzende/n
___________
wird die folgende Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen geschlossen:


Präambel

In dieser Betriebs-/Dienstvereinbarung legen Unternehmens- oder Dienststellenleitung und das Arbeitnehmergremium die Grundsätze zur Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz fest. Beurteilt werden auch psychische Belastungen. Eine erfolgreiche Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung liegt sowohl im Interesse beider Parteien als auch der Beschäftigten. Unternehmens- oder Dienststellenleitung und das Arbeitnehmergremium
sind sich außerdem darüber einig, dass die Gefährdungsbeurteilung nur dann erfolgreich ist, wenn die Beschäftigten beteiligt werden und eine Erfolgskontrolle stattfindet.

§ 1 Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich

Diese Betriebs-/Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten in der Arbeitsstätte.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Eine Gefährdungsbeurteilung ist das Erkennen und Bewerten der Ursachen von Unfällen und Gesundheitsbeeinträchtigungen infolge der beruflichen Arbeit.

§ 3 Ziele

Ziel der Beurteilung ist es, Gefährdungen zu erkennen und Maßnahmen zu deren Bekämpfung abzuleiten.

§ 4 Gremien

Die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung obliegt der Sicherheitsfachkraft. Gibt es keine Fachkraft in der Arbeitsstätte, wird ein betriebliches Analyseteam gebildet, das die Gefährdungsbeurteilung übernimmt. Das Analyseteam besteht aus zwei Vertretern
oder Vertreterinnen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin und zwei Vertretern oder Vertreterinnen aus dem Arbeitnehmergremium. Die Unternehmens- oder Dienststellenleitung verpflichtet sich, die Mitglieder des Analyseteams zu ihrer Aufgabenerfüllung
schulen zu lassen.

§ 5 Durchführung

Die Gefährdungsbeurteilung wird in drei Schritten vorgenommen:
■ Ermittlung der Gefährdungen
■ Bewertung der festgestellten Gefährdungen nach Dringlichkeit und Gefahr
■ Maßnahmenableitung oder -einleitung


§ 6 Zeitpunkt der Beurteilung

Bei neu eingerichteten Arbeitsplätzen ist vor der Aufnahme der Tätigkeit eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Bei bereits eingerichteten Arbeitsplätzen ist die Gefährdungsbeurteilung jährlich zu wiederholen. Die Wiederholung der Gefährdungsbeurteilung ist bei einer wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel und Arbeitsorganisation früher zu wiederholen.

§ 7 Erfolgskontrolle

Die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse werden von der Sicherheitsfachkraft oder dem Analyseteam dokumentiert. Nach der Umsetzung der ergriffenen Maßnahmen wird zur Beurteilung von deren Effizienz eine Befragung der Beschäftigten durchgeführt. Ferner dienen die Wiederholungen der Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 der Betriebs- /Dienstvereinbarung der Erfolgskontrolle. 

§ 8 Inkrafttreten

Diese Betriebs-/Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft, sie kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.



_________________
Ort, Datum

_________________
Unterschriften
